
Bundesrat Drucksache 438/1/12

28.09.12

...
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de
ISSN 0720-2946

E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

Wi - FJ - Fz - In

zu Punkt .... der 901. Sitzung des Bundesrates am 12. Oktober 2012

Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merkmalen nach dem
Verdienststatistikgesetz (Verdienststatistikverordnung 2012 -
VerdStatV 2012)

A.

Der Ausschuss für Frauen und Jugend

empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes mit folgender Maßgabe zuzustimmen:

1. Zu § 1 Nummer 2 VerdStatV 2012

In § 1 Nummer 2 sind nach dem Wort "Betriebsrentengesetz" die Wörter

", nach Geschlecht differenziert," einzufügen.

Begründung:

Im Rahmen der betrieblichen Alterssicherung haben Frauen seltener und deut-
lich niedrigere Ansprüche als Männer. Der Grund hierfür ist, dass die betriebli-
che Alterssicherung noch stärker an die Dauer der Erwerbsarbeit und die Höhe
des erzielten Einkommens anknüpft als die Renten der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Zur gezielten Bekämpfung der insbesondere Frauen drohenden
Altersarmut ist es notwendig, bei den Betriebsrenten mehr Transparenz nach
Geschlecht zu erhalten.
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B.

2. Der federführende Wirtschaftsausschuss,

der Finanzausschuss und

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes zuzustimmen.


